
 

 

 

Vorlage an den Landrat  

 
Bericht zum Postulat 2014-281 von Sven Inäbnit: «Ambulante ärztliche Grundversorgung: 
wohin steuert der Kanton Basel-Landschaft?» 

2014/281  

 

vom 05. Dezember 2017 

 

1. Text des Postulats 

Am 4. September 2014 reichte Sven Inäbnit das Postulat 2014-281 «Ambulante ärztliche Grund-
versorgung: wohin steuert der Kanton Basel-Landschaft?» ein, welches vom Landrat am 26. März 
2015 mit folgendem Wortlaut überwiesen wurde: 
 
Wortlaut: Es ist eine bekannte Tatsache, dass sich in der ärztlichen Grundversorgung auch im 
Kanton Basel-Landschaft ein Nachfolgeproblem bei bestehenden Hausarztpraxen abzeichnet oder 
regional bereits existiert. Mit verschiedenen Massnahmen versucht der Kanton einem möglichen 
Ärztemangel in der ambulanten Grundversorgung zu begegnen. So unterstützt der Kanton die 
Ausbildung von Fachärzten und -ärztinnen mittels Subvention von Ausbildungsstellen in Hausarzt- 
und Kinderarztpraxen. Ebenso wird die Ausbildung von Ärzten und Ärztinnen generell gefördert, in 
dem der Kanton Beiträge für Assistenzarztstellen ausrichtet und sich generell für mehr Ausbil-
dungsplätze an den Universitäten einsetzt. 
 
Unklarheit besteht jedoch über die Folgen dieser Entwicklung und der Effizienz dieser ersten Mas-
snahmen in Bezug auf Qualität und Quantität des mittel- und langfristigen kantonalen Versor-
gungsangebots. Ein Konzept zur Steuerung der ambulanten ärztlichen Grundversorgung ist nicht 
ersichtlich. Es ist unklar, ob der Kanton, und wenn ja in welcher Zeit, tatsächlich mit ärztlichen Ver-
sorgungslücken rechnen muss. Ebenso wichtig sind künftige Kenngrössen und Zielwerte, um die 
Wirkung der bereits existierenden oder noch zu ergreifenden Massnahmen zu beurteilen und nöti-
ge Weichen zu stellen. Der Einbezug weiterer Anbieter im Gesundheitswesen in die Grundversor-
gung, wie beispielsweise Apotheken sowie die Förderung neuer, effizienter Gesundheitsnetzwerke 
und die Zusammenarbeit mit Spitalambulatorien und Tageskliniken ist essentiell und auch für die 
Dämpfung der Kostenentwicklung erwiesenermassen relevant. 
 
Der Regierungsrat wird daher aufgefordert, dem Landrat einen Bericht zu unterbreiten, welcher 
Szenarien in der Entwicklung in der ambulanten ärztlichen Grundversorgung für den Kanton auf-
zeigt, Ziele für das Angebot dieser Grundversorgung formuliert und welche konkreten Konzepte 
die Regierung vorsieht, um die ambulante Grundversorgung im Kanton Basel-Landschaft nachhal-
tig und langfristig qualitativ hochstehend zu sichern. Insbesondere bitten wir die Regierung zu prü-
fen: 

- Wie sich die Praxisdichte der Grundversorger anhand der Altersstruktur der Praxisinhaber 
und -inhaberinnen entwickelt (Modellszenarien aufgrund vorhandenen oder zu erhebenden 
Daten) 

- was diese Entwicklung für die Versorgungsdichte bedeutet 
- welche Zielgrössen die Regierung festlegen will (z.B. Ärztedichte) 
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- wie sich abzeichnende demografische und gesellschaftliche Tendenzen auf die Bedürfnis-
se an die Grundversorgung im Kanton auswirken 

- Inwiefern der Kanton unbürokratisch und effektiv Praxisnachfolgen unterstützen kann 
- ob sich die bisherigen Massnahmen konkret auszahlen und daher messbar zielführend 

sind  
- wie neue Strukturen für die Grundversorgung aktiv gefördert werden können (zum Beispiel 

Einbezug von Tageskliniken, Gesundheitsnetzwerken, Apotheken) 
Der Bericht soll auch Auskunft geben über die zu erwartenden Kosten und deren Finanzierung 
sowie über mögliche Aufgabenteilung zwischen Kanton und den Gemeinden. 
 

2. Stellungnahme des Regierungsrates 

2.1. Hausarztmedizin 

2.1.1 Allgemeines 

Nach Ansicht des Regierungsrates soll die ambulante medizinische Grundversorgung die erste 
Anlaufstelle für eine kurative oder präventive Intervention (Erstbehandlung) von Patientinnen und 
Patienten sein und somit den zentralen Ausgangspunkt einer effizienten Gesundheitsversorgung 
bilden. In diesem Fall kommt der ambulanten Grundversorgung die Rolle einer Nahtstelle („Ga-
tekeeper-Funktion“) zu, an welcher über weitere Schritte in der ambulanten oder stationären medi-
zinischen Behandlung befunden wird.  
 
Insbesondere die Hausarztmedizin1 gehört zu einem wichtigen Pfeiler der ambulanten medizini-
schen Grundversorgung. Dies nicht zuletzt aus der Erkenntnis heraus, dass, gemäss Angaben des 
Berufsverbands „MFE Haus- und Kinderärzte Schweiz“, bis zu 90% aller ärztlichen Behandlungen 
durch die Hausarztmedizin ohne Überweisungen an Spezialisten oder Spezialistinnen, oder an ein 
Spital, abgeschlossen werden können2.  
 
In seiner Botschaft (11.062) vom 16. September 2011 (Kapitel 7, Abs. 2, Seite 7579) zur Volksini-
tiative «Ja zur Hausarztmedizin» hält der Bundesrat zudem sinngemäss fest, dass auch 
 

…. weitere ärztliche Gesundheitsfachpersonen (z.B. in den Bereichen Psychiatrie, Kardio-
logie, Gynäkologie) sowie Gesundheitsfachpersonen im zahnmedizinischen, pharmazeuti-
schen und pflegerischen Bereich, aber auch z.B. in der medizinischen Praxisassistenz, Er-
nährungsberatung, Ergo- und Physiotherapie, medizinisch-technischen Radiologie und 
Rettungssanität) wesentliche Beiträge zur medizinischen Grundversorgung leisten. 

 
Der Regierungsrat wird deshalb neben den hausärztlichen auch andere Leistungen der medizini-
schen Grundversorgung in seine Postulatsantwort einbeziehen.  

2.1.2 Zielgrössen  

Der Regierungsrat stützt sich im Zusammenhang mit der Zielgrösse für die hausärztliche Versor-
gung auf die Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) und auf Publikationen des Berufsverbands mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz sowie der 

                                                

1 Definition: Ärztinnen und Ärzte mit Praxistätigkeit und Weiterbildungstitel Allgemeine Innere Medizin, Kin-
der- und Jugendmedizin sowie praktischer Arzt/praktische Ärztin (Quelle: Bericht der Arbeitsgruppe „Neue 
Versorgungsmodelle für die medizinische Grundversorgung“ von GDK und BAG vom April 2012) 
2 Quelle: http://www.hausaerzteschweiz.ch/themen/hausarztmedizin  

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/7553.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/mmtlg/bt_versmod_pub_20120402_d.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/aktuelles/mmtlg/bt_versmod_pub_20120402_d.pdf
http://www.hausaerzteschweiz.ch/themen/hausarztmedizin
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Schweizerischen Ärztezeitung3, wonach in einem „hausarztzentrierten Gesundheitswesen“ 1000 
Einwohner/Einwohnerinnen von einem Hausarzt / einer Hausärztin betreut werden sollen.  

Für die Leistungen anderer medizinischer Grundversorgenden werden keine Zielgrössen definiert.  

2.1.3 Heutige Situation bezogen auf die Zielgrössen 

Fachgebiet 
Anzahl Ärzte 

und Ärztinnen in 

BL 

Arzt / Ärztin pro 1‘000 Ein-
wohnerinnen / Einwohner 

Arzt / Ärztin pro 1‘000 Einwoh-
nerinnen / Einwohner  

ohne Pädiater 

Allgemeine Innere Medizin 269 0.93 0.93 

Praktischer Arzt / -Ärztin 41 0.14 0.14 

Kinder- und  

Jugendmedizin (Pädiater) 
45 0.16 - 

Total  355 1.23 1.08 

Tabelle 1: Ärzte pro 1000 Einwohner /Einwohnerinnen 

Quellen: Angaben zur Anzahl Fachärzte: Ärztegesellschaft Baselland (konsultiert am 20.10.2017); Angaben zur Bevölkerungszahl per 
30.06.2017 (287‘422 Personen): Statistisches Amt BL  

Die konkreten Arbeitspensen (full time equivalent, FTE) der Ärzte und Ärztinnen sind dem Regie-
rungsrat wie auch der Ärztegesellschaft hingegen nicht bekannt. Diese werden erstmalig seit No-
vember 2016 im Zusammenhang mit dem Projekt MARS (Modules Ambulatoires des Relevés sur 
la Santé; Strukturdaten von Arztpraxen und ambulanten Zentren) des Bundesamtes für Statistik 
erhoben. Konkrete Auswertungen liegen zurzeit noch nicht vor.  
 
Die geographische Verteilung der Anzahl Ärzte/Ärztinnen mit Facharzttitel „Allgemeine Innere Me-
dizin“ und „praktischer Arzt / praktische Ärztin“ präsentiert sich im Kanton Basel-Landschaft für das 
Jahr 2016 wie folgt: 

 

Abbildung 1: Anzahl allgemeine innere Mediziner / -innen und praktische Ärzte / -innen pro 1000 Einwohnende 
im Jahr 2016 

Legende: Die Farbcodierung bezeichnet die Anzahl allgemeine innere Mediziner / -innen und praktische Ärzte / innen pro 1000 Einwoh-

nende im Jahr 2016 pro Region. Die „Regionen“ umfassen die von der Ärztegesellschaft Baselland definierten „Notfallkreise“. Die Gra-

                                                

3 Quellen: The OECD Health Project Towards high performing health systems. OECD 2004; Berufsverband 
«mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz», 2015 (http://www.hausaerzteschweiz.ch/themen/hausarzt/); Schwei-
zerische Ärztezeitung SAeZ 2012, 93, 17 

https://www.aerzte-bl.ch/aerztegesellschaft/mitglieder/
http://www.statistik.bl.ch/web_portal/1_1
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/grundlagen/projekte/statistiken-ambulante-gesundheitsversorgung-mars.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/grundlagen/projekte/statistiken-ambulante-gesundheitsversorgung-mars.html
http://www.hausaerzteschweiz.ch/themen/hausarzt/
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phik stammt vom Amt für Geoinformation des Kantons BL. Die Zahlen stammen vom statistischen Amt BL sowie von Angaben zu den 

„Ärzten/Notfallkreis“ auf der Internetseite der Ärztegesellschaft Baselland; Stand 2016. 

2.1.4 Künftige Situation bezogen auf die Zielgrössen 

Im ungünstigsten Fall, dass die Praxen pensionierter Hausärztinnen und Hausärzte nicht weiter 
betrieben werden, stellt sich die Projektion der Anzahl Ärzte/Ärztinnen mit Facharzttitel „Allgemei-
ne Innere Medizin“ und „Praktischer Arzt / Praktische Ärztin auf das Jahr 2026 hin wie folgt dar:  

 

Abbildung 2: prognostizierte Anzahl allgemeine innere Mediziner / -innen und praktische Ärzte / -innen pro 1000 
Einwohnende im Jahr 2026 

Die Ziffern und Buchstaben in der Graphik bezeichnen die von der Ärztegesellschaft Baselland definierten Notfallkreise. Für die Be-
rechnung der Prognosen 2026 wurden alle heute Praktizierenden mit Jahrgang 1961 und jünger berücksichtigt. Dies unter der Annah-
me, dass Ärztinnen und Ärzte im Jahr, in welchem sie das 65. Altersjahr erreichen, noch praktizieren – hingegen im 66. Altersjahr nicht 

mehr. Die Graphik stammt vom Amt für Geoinformation des Kantons BL. Die Zahlen stammen vom statistischen Amt BL sowie von 
Angaben zu den „Ärzten/Notfallkreis“ auf der Internetseite der Ärztegesellschaft Baselland; Stand 2016. 

Dem altersdemographischen Trend der abnehmenden Dichte an ambulanten medizinischen 
Grundversorgenden stehen der Trend einer älter werdenden Bevölkerung mit zunehmendem Leis-
tungsbedarf sowie die Beobachtung gegenüber, dass das Potenzial zur Leistungserbringung durch 
die Hausarztmedizin u.a. durch den zunehmend zu beobachtenden Wunsch nach flexibleren Ar-
beitszeiten und Teilzeitpensen oder aufgrund der Belastung durch „nicht-ärztliche Tätigkeiten“ 
(z.B. administrative Anforderungen) künftig zusätzlich abnehmen könnte.  

2.2. Handlungsoptionen  

Um dazu beizutragen, dass die Praxen pensionierter Hasuärztinnen und Hausärzte weitergeführt 
werden können und um die Attraktivität des Hausarztberufes grundsätzlich zu stärken, hat der Re-
gierungsrat konkrete Massanhmen ergriffen . Damit sollen die genannten Zielgrössen im Zusam-
menhang mit der ambulanten medizinischen Grundversorgung im ganzen Kanton längerfristig flä-
chendeckend und qualitativ hochstehend erreicht werden können.  Diese Möglichkeiten werden im 
Folgenden beschrieben:  

2.2.1 Förderung des hausärztlichen Nachwuchses 

Erstmals im Jahr 2009 hat der Landrat auf Antrag der Regierung einen befristeten Verpflichtungs-
kredit für die gezielte Weiterbildung von medizinischen Grundversorgerinnen und Grundversorgern 
(sogenannte „hausärztliche Praxisassistenzen“) bewilligt. Ein analoger Verpflichtungskredit wurde 
bis anhin immer wieder neu gesprochen4. Für das Jahr 2017 wurde aufgrund der Nachfrage die 

                                                

4 Für die Jahre 2009-2011 mit LRV 2008-189, für 2012 – 2014 mit LRV 2011-331 und für 2015-2017 mit LRV 
2014-248) 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2008-juli-august-178-bis-192/vorlage/2008-189.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2011-november-dezember-293-bis-378/vorlage/2011-331.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2014-juli-august-245-bis-272/vorlage/2014-248.pdf
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Grundlage für eine zusätzliche (sechste) Praxisassistenzstelle geschaffen. Dies geschah für den 
Kanton kostenneutral durch eine Reduktion seiner Beteiligung von 75% auf 65%. Die Hausärzte-
schaft unterstützte das Programm durch eine Erhöhung ihrer Restfinanzierung von 25% auf 35%. 
Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde dem Landrat mit separater Vorlage (2017-289) ein Verpflich-
tungskredit beantragt, der unter den genannten Voraussetzungen die Möglichkeit einer weiteren 
(siebten) Assistenzstelle schafft. Die Kosten belaufen sich auf CHF 270‘000 p.a. oder zusätzlich 
CHF 45‘000 p.a. im Vergleich zu den Vorperioden. Der Landrat bewilligte den Kredit an seiner Sit-
zung vom 19. Oktober 2017. 

2.2.2 Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb) am Kan-
tonsspital Baselland in Liestal 

Im Jahr 2015 haben 151 Studierende des Masterjahreskurses am uniham-bb ihr Einzeltutoriat an 
mindestens 20 Halbtagen mit Erfolg bei ihrem jeweiligen Tutor absolviert. Das Einzeltutoriat wird 
nach wie vor von der überwiegenden Mehrheit der Studierenden als eine wichtige Erfahrung im 
gesamten Studium erlebt. Nicht nur die aktive Mitarbeit in einem Praxisteam und der Erwerb von 
Wissen und Fertigkeiten bleiben den Studierenden nachhaltig in Erinnerung, sondern insbesonde-
re auch die persönlichen Kontakte zu einzelnen Patienten oftmals über einen längeren Zeitraum. 
Immer wieder werden Studierende durch ihr Einzeltutoriat angespornt, später eine hausärztliche 
Weiterbildung ins Auge zu fassen. Darüber hinaus waren Hausärzte in allen Jahreskursen in Vor-
lesungen, Kursen und Kleingruppenunterrichten engagagiert. 11 Studierende haben darüber hin-
aus im Jahr 2015 im Rahmen ihres Wahlstudienjahres einen Monat in einer Hausarztpraxis ver-
bracht. Ziel dieser massgeschneiderten Weiterbildung zum Facharzt Allgemeine Innere Medizin 
ist, junge Ärztinnen und Ärzte während ihrer Assistenzzeit im Spital für eine spätere hausärztliche 
Tätigkeit zu begeistern, zu gewinnen und optimal auszubilden. Das uniham-bb hat in Zusammen-
arbeit mit den Spitälern der Nordwestschweiz zudem einen spezifischen hausärztlichen Lehrplan 
(Weiterbildungscurriculum) aufgebaut. Dieser soll den angehenden Hausärzten ermöglichen, ihre 
Weiterbildungszeit möglichst effizient und sinnvoll absolvieren zu können. Mit seinem spezifischen 
Weiterbildungs-Curriculum für Hausärzte/Hausärztinnen (Praxisinternisten) trägt das uniham-bb 
damit wesentlich zur Förderung und fachlichen Akzeptanz künftiger medizinsicher Grundversorger 
und Grundversorgerinnen in der Region bei (Quellenangabe: https://ihamb.unibas.ch/).  

2.2.3 Gemeinsame Gesundheitsregion beider Basel  

Die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt haben am 3. Juli 2017 ihre Pläne 
für die Umsetzung der gemeinsamen Gesundheitsregion beider Basel vorgestellt. Im Zentrum ste-
hen die Staatsverträge der beiden Teilprojekte „Gemeinsame Gesundheitsversorgung“ und „Ge-
meinsame Spitalgruppe“. Verschiedene Aspekte der (ambulanten) Grundversorgung werden im 
erläuternden Bericht vom 3. Juli 2017 über die Koordination und Umsetzung einer gemeinsamen 
Gesundheitsversorgung für die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft adressiert, so z.B. die 
Bedarfsanalyse im stationären und ambulanten Sektor sowie weitere zu vertiefende Themenberei-
che, wie die Entwicklung der ambulanten Grundversorgung / Hausarztmedizin (inkl. Notfallversor-
gung), die integrierte Versorgung, die nicht-universitären Gesundheitsberufe oder den Auf- und 
Ausbau von Gesundheitskompetenz der Bevölkerung.  

2.2.4 Verbesserung der Schnittstellen zwischen Leistungserbringenden in der medizini-
schen Grundversorgung / integrierte Versorgung  

2.2.4.1 eHealth 

Ein wesentlicher Faktor der integrierten Versorgung ist das elektronische Patientendossier (ePD) 
im Zusammenhang mit dem sogenannten „eHealth“5-Gedanken. Der Kanton Basel-Landschaft ist 
Gründungsmitglied des Trägervereins eHealth Nordwestschweiz. Der dem Landrat in einer sepa-

                                                

5 Unter dem Begriff «eHealth» werden alle elektronischen Gesundheitsdienste zusammengefasst: Mit elekt-
ronischen Mitteln werden im Gesundheitswesen die Abläufe verbessert und die Beteiligten vernetzt 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/geschaefte-des-landrats-juli-august-2017/vorlagen/2017-289.pdf
https://uniham-bb.unibas.ch/
https://ihamb.unibas.ch/
http://chance-gesundheit.ch/download/284/5_Vernehmlassungsbericht%20Gesundheitsversorgung.pdf
http://chance-gesundheit.ch/download/284/5_Vernehmlassungsbericht%20Gesundheitsversorgung.pdf
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raten Vorlage vorzustellende Entwurf eines kantonalen E-Health Konzepts nimmt insbesondere 
den Gedanken auf, dass ambulante und stationäre medizinische Leistungserbringende Mitglieder 
einer entsprechenden Stammgemeinschaft sind und möglichst alle Einwohnerinnen und Einwoh-
ner über ein ePD verfügen. Durch den erleichterten Informationsaustauch können die Leistungser-
bringenden entlastet und gleichzeitig die Qualität der Leistungserbringung für die Patientinnen und 
Patienten verbessert werden. 

2.2.4.2 Netzwerke 

Netzwerke einzelner Berufsgruppen oder zwischen verschiedenen Leistungserbringenden im Ge-
sundheitswesen (Spitäler, Ärzte, Apotheken, Spitex, Phyiotherapie, Rehabilitation, Alters- und 
Pflegeheimen, etc.) können wirksam zur Erhöhung der Effizienz und Qualität der Leistungserbrin-
gung, insbesondere in der ärztlichen Grundversorgung beitragen. So zum Beispiel:  

- das am 6.9.2016 initiierte Projekt „Gesundheit vernetzt im Oberbaselbiet“, welches multi-
professionelle Anlässe vor Ort organisiert, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit unter den 
medizinischen Partnern zu fördern und Gespräche unter lokalen Partnern wie Spital, Spi-
tex, Physio, Ärztegesellschaft, Netzwerk Demenz etc. führen. Der Kanton unterstützt den 
Anschub dieses Projektes über den Swisslos-Fonds;  

- den Verein Gesundes Laufental, welcher einerseits die Promotion des elektronischen Ge-
sundheitsdossiers bei Leistungserbringenden und in der breiten Bevölkerung zum Ziel hat, 
andererseits auch die Bevölkerung gezielt sensibilisieren will, mit den eigenen Gesund-
heitsdaten umzugehen und so zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz beizutragen. 
Der Kanton ist über das Amt für Gesundheit Gründungsmitglied dieses Vereins.  

- die Stiftung Medizinische Notrufzentrale (MNZ, Tel 061 261 15 15), welche nach eigenen 
Angaben mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik die jederzeitige Er-
reichbarkeit und Vernetzung von Anrufenden (Patientinnen und Patienten) mit Ärztinnen 
und Ärzten, Spitälern und Rettungsdiensten sichert. Der Kanton unterstützt die MNZ über 
einen Beitrag an gemeinwirtschaftliche und besondere Leistungen des Kantonsspitals Ba-
selland KSBL in der Grössenordnung von CHF 130‘000 p.a. 

- weitere private Initiativen wie die der PraxisPro AG in Zwingen, welche nach eigenen An-
gaben „handfeste Massnahmen zum Erhalt von Hausarztpraxen“ in der Region ergreift, wie 
z.B. die Übernahme von Praxen mit Ausbaupotenzial, die keine Nachfolge finden und die 
konkrete Hilfe an junge Ärztinnen und Ärzte zur Übernahme von (diesen) Praxen und z.B. 
deren Umbau gemäss den Bedürfnissen der jungen Ärztegeneration.  

2.2.5 Förderung des niederschwelligen Zugangs zu Gesundheitsleistungen 

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion hat verfügt, die bewilligte Impftätigkeit der Apothe-
ken ab dem 01.10.2017 zu erweitern. Neben der Grippeimpfung sind neu die Zeckenimpfung und - 
sofern die Erstimpfung durch einen Arzt erfolgt ist - auch Folgeimpfungen von Hepatitis A, Hepati-
tis B sowie Hepatitis A + B sowie Masern, Mumps und Röteln-Impfungen möglich. Durch diese 
Massnahme wird der Zugang der Bevölkerung zu Impfmöglichkeiten erleichtert (Niederschwellig-
keit) und ärztliche Grundversorgende können dadurch ggf. entlastet werden.  

Seit längerer Zeit ist gemäss §54 Gesundheitsgesetz (GesG, SGS 901) festgelegt, dass Ärztinnen 
und Ärzte, Chiropraktorinnen und Chiropraktoren, Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie Tierärztin-
nen und Tierärzte im Rahmen ihrer Befugnis berechtigt sind, Heilmittel an ihre Patientinnen und 
Patienten abzugeben. Durch die Möglichkeit kann u.a. der (administrative) Gesamtaufwand zum 
Bezug von Heilmitteln durch die Bevölkerung vereinfacht werden.  

2.2.6 Palliative Care 

Einen wichtigen Teil der medizinischen Grundversorgung stellt auch die ganzheitliche Betreuung 
und Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fort-
schreitenden Krankheiten („Palliative Care“) dar. Hierzu sei an dieser Stelle auf das entsprechende 

http://www.gesundes-laufental.ch/
http://www.mnzbasel.ch/de.html
http://praxispro.ch/index.htm
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/medienmitteilungen/bewilligte-impftaetigkeit-der-apotheken-wird-ausgeweitet
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/medienmitteilungen/bewilligte-impftaetigkeit-der-apotheken-wird-ausgeweitet
http://bl.clex.ch/frontend/versions/1832
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Palliative Care Konzept des Kantons verwiesen. Dabei speziell auf die Zentrale Informationsstelle, 
die allen ambulanten Grundversorgern (Hausärztinnen und –ärzten) aber auch anderen Gesund-
heitseinrichtungen und der Öffentlichkeit für Erstberatungen zur Verfügung steht und diese damit 
unterstützen und entlasten kann.  

2.2.7 Behandlungen im Rahmen von Mutterschaft 

Seit der Ergänzung des Gesundheitsgesetzes (SGS 901, §75a) richtet der Kanton an selbständig 
tätige Hebammen eine Inkonvenienzentschädigung für geleistete Bereitschaftsdienste bei Haus-
geburten und ambulanten Wochenbettbetreuungen aus. Dadurch werden diese Tätigkeiten geför-
dert und die ärztliche Grundversorgung kann ggf. entlastet werden.  

2.2.8 Gesundheitsförderung 

Die Gesundheitsförderung hat zum Ziel, möglichst alle Menschen zur Erhaltung und Stärkung ihrer 
Gesundheit zu befähigen und Lebensbedingungen zu schaffen, die für die Gesundheit förderlich 
sind. Das Erreichen dieses Ziels kann nicht zuletzt auch den Bedarf an Leistungen der ärztlichen 
Grundversorgung vermindern und dort zur Entlastung beitragen. Zu den Massnahmen des Kan-
tons in der Gesundheitsförderung zählen u.a. das kantonale Tabakpräventionsprogramm, das Ak-
tionsprogramm Ernährung und Bewegung sowie das ab dem Jahr 2018 in Zusammenarbeit mit 
Gesundheitsförderung Schweiz geplante Programm in den Bereichen Ernährung, Bewegung und 
psychische Gesundheit im Alter sowie psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen.  

 

3. Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Landrat, das Pos-
tulat 2014-281 «Ambulante ärztliche Grundversorgung: wohin steuert der Kanton Basel-
Landschaft?» abzuschreiben.  

 

Liestal, 05. Dezember 2017 

 

Im Namen des Regierungsrates 
 
Die Präsidentin:  
Sabine Pegoraro 

Der Landschreiber: 
Peter Vetter 
 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/2016-mai-juni-123-bis-231/vorlage/2016-214.pdf
http://bl.clex.ch/frontend/versions/1832
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